
.B e g r ü n. d u n g 

zum Bebauungsplan 148 - Eichholz/Bohlkamp -

1. ·Räumlicher Gel tunO'sbereich 
----------~------g _______ _ 
Der räUmliche Geltungsbereich des Beb~uung~planem 146 
liegt in der Vorstadt St. Gertrud und wird begrenzt 
im Westen durch den Huntenborster Weg, im Osten durch 
den Landgraben, im Süden durch die Bahnlinie Lübeck
Herrenburg und im Norden durch die Brandenbaumer 
Landstraße. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 147 - Tannen
koppel / Huntenborster Weg - der einen Teil d~r vor
genannten Flächen erfaßte, wird durch die 1. Anderung 
dieses Bebauungsplanes entsprechend eingeschränkt. 

2. ~Eg~~~-~~E-!~f~~~!!~g~-~~~-~~~~~~gg~E!~~~~ 

3. 

.• 

Dieser Bebauun9splan ist zur·Erfüllung der den Gemein
den nach § 89 \4) des 2. Wohnungsbaugesetzes auferleg
t~n Verpflichtungen zur Beschaffung von B~uland aufge
stellt worden. Er soll in seinem räumlichen Geltungs
bereich die für die verkehrs- und versorgungstechnische 
Erschließung erforderlichen Flächen sowie Art und :Maf3 
der·baulichen Nutzung der Grundstücke festsetzen. 

~~~~1~!~~~·~-Q:E~g~~~~~g~~~~-~~E~~~gg~E!~g~~ 

Nach der 6. Verordnung zur Durchführung des Bundesbau
gesetzes vom 14.6.1961 (GVOBl. S. loS) gilt der durch 
Erlaß de~ Ministers für Arbeit, Soziales und Vertriebe
ne des Landes Schleswig-Holstein vom 9.12.1952 geneh
migte Aufbauplan gem~ß § 173 des Bundesbaugesetzes vom 
23.6.196o als Flächennutzungsplan weiter. 
Der vorliegende Bebauungsplan ist gemäß ~§ 8 und 9 des 
BBauG aus dem Flächennutzungsplan entwickelt worden. 

4. Technische Grundlagen des Bebauungsplanes 
-------~---------------------------------
Als Kartengrundlage für den gegenwärtigen rechtlichen 
und topographischen Nachweis der Grundstücke dienten 
Abzeichnungen der Katasterkarte. 

5. ~~!~!!!~1~-~!~~!!!g~~E 

Die Eigentümer der im räumlichen Geltungsbereich des Be
bauungsplanes liegenden Grundstücke wurden nach dem Lie
genschaftskataster und dem Grundbuch festgestellt. 
Sie sind namentlich in dem Grundstücksverzeichnis aufge
führt, das auch die ~age, Kataster und Grundbuchbezeich
nungen, Flächengrößen sow·ie die nach dem Bun.desbaugeset z 
in Aussicht genommenen bodenordnenden und sonstigen Maß
nahmen enthält. 

6. M~§.g~h~~!!-~~;.:_Q.;.:~!!~~g-~~~-Q:E~!!~-~g~-~~~~~~ 
Die Bereitstellung des für die geplanten Erschließungs-
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maßnahmen sowie für eine Nutzung zu öffentlichen 
Zwecken ausgewiesenen, in Privathand befindlichen 
Geländes soll möglichst durch freihändigen Erwerb 
herbeigeführt werden. Andernfalls wird eine Grund
stücksumlegung nach Maßgabe der §§ 45 ff •. , hilfs;_ 
weise die Enteignung gemäß der §§ 85 ff. des Bun-

. desbaugesetzes durchgeführt werden. Gemäß §§ 8o ff. 
des B-undesbaugesetzes können auoh Gren~r.egelungen 
vorgenommen werden. Welche Maßnahmen im einzeln@n 
angewandt werden können, ergibt sich aus .dem Grund~ 
stücksverzeichnis. Die Liegenschaftsverwaltung der 
Hansestadt Lübeck ist ermächtigt, die bodenordnenden 
und sonstigen Maßnahmen einzuleiten bzw. anzuordnen. 

Verkehrsflächen __ !"""' ___________ _ 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 148 
wird durch die vorhandenen Straßen Brandenbaumer 
Landstraße und Huntenborster Weg sowie durch die 
geplanten Straßen Nr. 412, 413, 414 und 415 er
schlossen. Die öffentliche Straße Bohlkamp wird auf
gehoben. 

8." Versorgungs- und Entwässerungsanlagen 
-----------~-------------------------

Entwässerungsleitungen und Versorgungsleitungen für 
Gas, Wasser, Elektrizität und Telefon sind in den · 
Straßen: des räumlichen Geltungsbereiches.vorhanden 
bzw. vorgesehen. 

9. !:!~!!!~~~~ 

a) Auf die nachfolgend auf·geführten Satzungen wird. 
hingewiesen: 
Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung 
des Erschließungsbeitrages vpm 25~5.1961, 
Satzung der Hansestadt Lübeck über die~Zulässig
keit von Hausanstrichen und W~rbungen ~eglicher 
Art vom 16.12.1965, 
Satzung der Hansestadt Lübeck über die städtische 
Müllabfuhr vom 8.8.1963, 
Satzung ·der Hansestadt Lübeck über die Benut.zung 
öffentlicher Entwässerungsanlagen vom 24.6.1965; 

b) Di·e Festsetzungen älterer Pläne wurden in den Be
bauungs plan eingearbeitet bzw. durch neue Fest
setzungen ersetzt. Die Festsetzungen älterer Pläne 
sind daher im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
148 aufgehoben. 

c)' Gemeinschaftshaus mit Spiel- und Veranstaltungsplatz 
-------------~--------------------------------------Auf de~ Flurstück 23/21 hat die Siedlergemeinschaft 
ein Gemeinsrihaftshaus errichtet. Der südlich die
ses Flurstücks festgesetzte Spiel- und Veranstal
tungsplatz soll überwiegend als Spielfläche ge
nutzt werden. Träger dieses Platzes wird die Sied
lergemeinschaft~ 
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Aufstelluna der überschläglich ermittelten Kosten 
__________ g _____________________________________ _ 

fi!E_~~!!-~~!~::!~g~E~E~~2.!!_~~~-~~~§::!~~g:!!EJ:§~~~-J:1~-=· 
~!~!!h2~~L~2!!~~§~E-= 
Gemäß §· 9 (6) des BBauG ents~ehen der Gemeinde für 
die vorgesehenen städtebaulichen Maß~ahmen voraus
sichtlich folgende überschläglich ermittelte Kosten: 

Grunderwerbskosten ------------------
Straßen (außer Brandenbaumer 

Landstraße) 

Ausbaukosten 

Brandenbaumer Landstraße 
. Übrige, Straßen 

Die Kosten für den Ausbau der Branden
baumer Landstraße sind von der Hanse
stadt Lübeck allein zu tragen 

DM 16o.ooo.-..... 

.DM 18o.ooo.-
DM 53o.ooo.--

DM 87o.ooo.--

. (historische Straße), verbleiben: DM 69o. ooo. --

Gemäß § 129 (1) des BBauG sind lo v.H. 
des beitragsfähigen Erschließungsauf
wandes von der Hansestadt Lübeck zu 
tragen- DM 69. ooo. --

9o v.H. des beitragsfähigen Erschlies
sungsaufwandes sind durch den Er
schließungsbeitrag von den Anliegern 
zu erbringen. DM 621.ooo.--

Die Kosten für die Erschließungsanlagen 
zur Ableitung von Abwasser sowie zur 
Versorgung mit Gas, Wasser und Elektri
zität sind von den Anliegern voll zu 
erstatten· 
Kanalisation DM 412. ooo. --

Gas, Wasser und Elektrizität DM .14o.ooo.--

Lübeck, den 27. Juni 1966 
Az.: - 61 - Schu/Be. · 

Im Auftrage 

ltfn.tl#th 
Oberbaurat 




